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Skatverband Westküste Schleswig-Holstein e.V.

Regelung für die Durchführung der Verbandsgruppen-Einzelmeisterschaft 
(VGEM) für Damen, Herren, Junge Leute, Jugendliche und Senioren.

1. Termin und Ort werden vom Präsidium festgelegt und den Vereinen durch die Ausschreibung 
mitgeteilt. Standardtermin ist das zweite Wochenende in Februar. Abweichungen davon sind 
den Vereinen mindestens einen Monat vorher mitzuteilen.

2. Veranstalter und Ausrichter ist die VG. Zuständig ist der Spielleiter.

3. Es wird Start- und Kartengeld erhoben. Während des Turniers ist ein Betrag für verlorene 
Spiele zu entrichten. Für nicht gespielte Serien und für nicht abgegebene Startkarten ist von 
den Spielern ein Betrag zu zahlen. Die Höhe der Beträge wird vom Präsidium festgelegt. Sie 
werden verwendet zur Finanzierung 

a) des Turniers
b) der Ehrenpreise
c) des Start – und Kartengeldes bei der LV-EM
d) eines Kostenzuschusses für die LV-EM und DEM

4. Spielleitung, Schiedsrichter und Schiedsgericht werden vom Präsidium gestellt (oder 
bestimmt)

5. Teilnahmeberechtigt sind aus den Vereinen:
a) alle Damen, Herren, Senioren, alle Jugend -I- und -II- Spieler, alle Junge Leute,
b) die Silber- und Goldnadelträger der VG,
c) der Titelverteidiger des Vorjahres,

Alle Spieler müssen bei der VG im Programm Skat-Guru geführt sein.
Für die unter b) und c) genannten kann eine Vertretung nicht erfolgen.

6. Meldung und Meldeschluss gehen aus der Einladung hervor. 
Die Einzahlung des Start-, Karten- und Essengeldes muss termingerecht durch die Vereine 
erfolgen.

7. Damen, Herren, Junge Leute, Jugend –I-, und Jugend –II- und Senioren spielen jeweils unter 
sich.

Gespielt werden bei den Damen, Junge Leute und Herren am Sonnabend 4 Serien und am 
Sonntag 3 Serien a 48 Spiele.

Die Senioren spielen am Sonnabend 4 Serien und am Sonntag 3 Serien a 40 Spiele.

Die Junioren spielen am Sonntag 3 Serien a 48 Spiele.

Die Jugend I, und II spielen am Sonntag 3 Serien a 36 Spiele.

Änderungen bezüglich der Anzahl der Serien und Spiele können aufgrund der Vorgaben des 
LV oder des DSkV geändert werden.
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Ab der 2. Serie bei den Damen, Herren und Senioren sowie ab der 2. Serie bei der Jugend 
( I , II ) werden die Teilnehmer nach erzielten Punkten gesetzt. Kommen dabei Mitglieder 
eines Vereins an einen Tisch, so werden die Punktschlechteren an die Folgetische gesetzt. 
Bei den Damen und bei der Jugend ( I, II, III) sind Ausnahmeregelungen bezüglich der 
Tischsetzung zulässig.
Die Teilnahme an den ersten 4 Serien bei den Damen, Junge Leute, Herren und Senioren ist 
Pflicht. Danach kann bei einer Zahlung einer Gebühr eine Abmeldung erfolgen.

Für die Jugend (I, II) ist die Teilnahme an allen 3 Serien Pflicht.

Die Jugend ist wie folgt unterteilt:

I. Schüler (bis einschließlich 15 Jahre Stichtag Pfingsten)
II. Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre Stichtag Pfingsten)
III. Junioren (bis einschließlich 21 Jahre Stichtag 01.01)

Vorzeitiges Verlassen oder Verlassen des Turniers ohne Abmeldung zieht eine Sperre für die 
nächste VG-EM sowie ein Bußgeld nach sich.

8. Die Punktbesten sind VG-Meister, VG-Meisterin, VG-Junge Leutemeister/in, VG-
Jugendmeister/in bzw. Seniorenmeister/in und können am Turnier „Meister der Meister“ 
teilnehmen. Die Kosten werden von der VG übernommen. 

Die Bestplatzierten jeder Konkurrenz erhalten Ehrenpreise.

Entsprechend den Vorgaben des LV sind die Bestplatzierten für die nachfolgende LV-EM 
qualifiziert. Im Falle der Verhinderung Qualifizierter rücken andere in der Reihenfolge der 
Ergebnisse nach. Die Information erfolgt durch den Spielleiter.

9. Reklamationen werden vor der Siegerehrung durch Spielleitung Schiedsgericht behandelt.

Nachträgliche Ergebniskorrekturen haben nur Einfluss auf die Qualifikation zur LV-EM.
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